
ft) Michel Schaubs Sohn von RonShaußen, Henrich Schaub, gebohren den 15. May 1746 und
feit wenigstens 30 Jahren abwesend, wird hiermit edicraliter dergestalt cilirt, daß derselbe odsr
dessen etwaige Erben sich binnen 6 Monaten und längstens in Termino den 8 . Marz »798 vor

hiesigem Fürstlichem Amte melden, das bisher unter Vormundschaftlicher Verwaltung gestandene
Vermögen in Empfang nehmen, oder gewärtigen, daß solches den nächsten Anverwandten der
Verordnung gemäß verabfolgt werde. Rotenberg an der Fulde den iy. Aug. 1797.

8. H. l\. Rach und Amtmann. M. 8. Gleim.

g) Es ist der Schäfer Zacharias Röhling zu Friede wegen eines auf sich geladenen Verdachts, ei
nen Schaafdiebstahl begangen zu haben, am igten dieses mit Frau und Kindern entwichen. Der

selbe hat mehrere Effecten und Mobilien hinterlassen, wovon bereits einiges nicht füglich zu er
haltendes Vieh verkauft und das Kaufpralium sä depofitum genommen worden ist. Nachdem
man nun den jetzigen Aufenthalt jenes Röhlings biöhero nicht erfahren können, mitbin dessen
Edictalcttation zu erkennen erforderlich ist; so wird derselbe hierdurch vorgeladen, in Termino
Freytags den 2yten Septbr. so gewiß vor hiesigem Amt zu erscheinen und wegen der gegen ihn
angebrachten Denunciation Red und Antwort zu geben, als widrigenfalls in contumaciam gegen

ihn allenthalben W R. erkannt werden solle. Gleichwie aber auch schon mehrere Gläubiger
des EmwichEn aufgttretten sind, und wahrscheinlich dessen ganzer Nachlaß durch Schulden ad
sorbir! werden dürfte; Als werden auch dessen sämtlich bekannte und unbekannte Credikores hier
mit aufgefordert, in besagtem Termin Morgens 9 Uhr nichr nur vor hiesigem Amt zu erscheinen,

und ihre Forderung sub praejudicio preclusi zu liquidiren und resp. zu begründen, sondern zu
gleich auch in Ansehung ihrer Befriedigung rechtliche Erkännwiß zu gewärtigen. Eschwcge am
24. Aug. »797. 8. H. R. Amt aüyier. E. Heuser»

Vorladungen der Gläubiger

1) ES ist die Ehefrau des Bürgers Elias Kellners zu Waldcappell verstorben, und haben ihre
nächste Intestar-Erben gerichtlich erklärt, daß sie diese Erbschaft nicht anders als cum beneficio
Legis et inventari! antreten wollten. In dem Ende werden also alle und jede, welche an der

verstorbene Ehefrau des Bürgers Elias Kellners zu Waldcappell gegründete Forderung zu ha
ben glauben, hierdurch ein vor allemal vorgeladen, daß sie Montag den 2ten Octob dieses Jahrs,
Vormittags 9 Uhr, auf dem Rathhause dahier ihre Forderungen anzeigen und hinlänglich begrün
den, oder gewärtigen, daß sie nachgehends damit von der Erbmasse abgewiesen werden. Wald-
cappel den 14«» Aug. 1797. wilckens, Amtmann und Stadt-Richter. -

2) Da nunrnehro die Debit-Sache des in Campagne todtgebliebenen Lieutenants von Keudcll vom
hochl. Regiment Erbprinz beendigt, und die Masse zu Befriedigung der Creditore« h »reichend
ist; So wird dieses denen sämtlichen Gläubigern hiermit bekannt gemacht, um in dem auf Mlt-
woch den 2oten Sept. bestimmten Termin entweder in Person oder durch Special - Bevollmäch
tigte zu erscheinen, und die ihnen zuerkannte Forderungen gegen Quittung in Empfang zu neh
men. Cassel den 23. Aug. 1797. 8urstl. Hess. Kriegs - Collegium.

3) Zu Untersuchung des SchuldenzustandeS deS am Zten Junit v. I. wegen eines imputirten zu ;
Oberngrenzebach, Amts Iiegenhain, begangen haben sollenden Schweine-Diebstahls, mit Hin
terlassung der Ehefrau und minorennen Kindern ausgetretenen Einwohners und SchweinehandlerS
Lorenz Eckhardt zu Hülsa, Gerichts Wallenstein, und Versuch einer gütlichen Übereinkunft mit
feinen Gläubigern, ist Termin auf Freytag den rzten Oktober d. I. anberahmr worden. Es wer
den desfalls alle und jede, welche an vorgedachten Lorenz Eckhardt gegründete Forderung haben,
hierdurch öffentlich vorgeladen, am besttmten Tag, Vormittags 9 Uhr, vor hiesigem Amt sich ein-
jufinden, gegen die hinterlassenes Ehefrau und über die Kinder bestellte Vormünder- ihre Forde
rungen zu begründe», und Vergleichs-Vorschläge anzuhören, widrigenfalls aber zu gewärtigen,
daß sie nachher mit ihren Ansprüche« nicht metter gehört, sondern abgewiesen, und der Vergleich

«ach


